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Öster reich im Rahmen 
des Managementplans 

Kirsten
Weinandy

Österreich ist seit dem 3. November
2003 hosting country eines europäi-
schen Projektes im Rahmen des Mana-
gementplans für die Außengrenzen der
Europäischen Union (EU)1 (im Folgen-
den auch als "Plan" bezeichnet). Das
Ad-hoc-Centre for Border Guard Trai-
ning (ACT), organisatorisch der Sicher-
heitsakademie im Bundesministerium
für Inneres zugeordnet, ist ein Folge-
projekt des ebenfalls unter österreichi-
scher Federführung entwickelten Kern-
lehrplans für Grenzpolizeien in Europa2

und soll nun die weitest gehende prak-
tische Implementierung dieses Core
Curriculum in den EU-Mitgliedstaaten
sowie den assoziierten Staaten gewähr-
leisten und die Standards den Bedürf-
nissen entsprechend fortschreiben.

Die neuen Außengrenzen der Europä-
ischen Union. Mit dem Beitritt der zehn
neuen Mitgliedstaaten zur Europäischen
Union am 1. Mai fand die größte der bishe-
rigen fünf Erweiterungsrunden statt. Neben
einem Anstieg der Bevölkerung um nahezu
20% (Eurostat 2004, Presseaussendung
Nr. 36) wuchs die Fläche der EU sogar um
23 Prozentpunkte (Eurostat 2002, Presse-
aussendung Nr. 143). Für die neuen Au-
ßengrenzen bedeutete dies eine 17%-ige
Erhöhung; die EU-25 verfügen im Osten
nun über 4749 Außengrenzkilometer Land-
und 5819 km Seegrenzen (RAC 2004, 2).
Außerdem erhöhte sich die Zahl der
Hauptsee- um 20 und der Hauptflughäfen3

um 19 (Eurostat 2003, Tab. 12.4, 12.5) –
eine Herausforderung für den Grenz-
schutz.

Risikofaktor Grenzen. Dass sich die Er-
weiterung insbesondere auf die illegale Im-
migration, die damit verbundenen Delikts-
felder des Menschenhandels und Men-
schenschmuggels ebenso auswirken wür-
de wie auf die organisierte Kriminalität im
Allgemeinen, war abzusehen. In der im
April 2004 herausgegebenen (öffentlichen)

Zu-sammenfassung des Risikoanalysebe-
richtes über die neuen EU-Mitgliedstaaten
wird konstatiert, dass diese mit dem Beitritt
nicht mehr nur als Transitländer illegaler
Einwanderer in Betracht kommen, sondern
vermehrt zu Zielländern werden. Noch ist
jedoch der so genannte "Schengen-Stan-
dard", der für "die Gewährleistung ange-
messener Sicherheitsgarantien für alle eu-
ropäischen Bürger" steht, in den neuen
Ländern nicht erreicht, weshalb die Kon-
trollen zwischen den neuen und alten Mit-
gliedstaaten vorerst bestehen bleiben4. Ein
entsprechender gesonderter Beschluss
des EU-Ministerrates liegt derzeit noch
nicht vor.

Der Plan. Um in jedem Fall die Sicherung
Europas als "Raum der Freiheit, der Si-
cherheit und des Rechts" wie im Vertrag
von Amsterdam (Titel IV, Art 61 EGV) vor-
gesehen zu gewährleisten, in dem "ein ho-
hes einheitliches Niveau für Personenkon-
trollen und die Überwachung an den Auße-
ngrenzen sichergestellt wird" (COM 2003,
687 final, 3), gab es bereits seit 2001 im-
mer wieder verschiedene Initiativen zur
Etablierung von Maßnahmen und Aktionen
auf europäischer Ebene. So forderte bei-
spielsweise der Europäische Rat in
Laeken (14./15. Dezember 2001) "effizien-
tere Kontrollen an den Außengrenzen der
Union" sowie die Untersuchung der "Vor-
aussetzung für die mögliche Schaffung ei-
nes Mechanismus oder gemeinsamer
Dienststellen für die Kontrolle der Außen-
grenzen" (Laeken European Council,
DOC/01/18, Schlussfolgerung Nr. 42).
Auch die Kommission sprach sich in einer
Mitteilung an den Rat der Europäischen
Union und das Europäische Parlament für
einen "integrierten Grenzschutz" (COM
2002, 233) aus.

Der Rat hat daraufhin im Juni 2002 einen
Managementplan für die Außengrenzen
der Mitgliedstaaten der Europäischen Uni-
on angenommen, in dem als eines der
Hauptbedürfnisse ein "gemeinsamer Stan-
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dard für Grenzpolizei-Ausbildung" ge-
nannt wird (Dok. 10019/02, Nr. 39). Diese
Forderung wird weiter konkretisiert, in dem
neben einem gemeinsamen Kernlehrplan5

auch ein gemeinsamer Ausbildungsplan
mit den Schwerpunkten Berufsbegleitende
Fortbildung, Sprachtraining, Basiswissen
in Bezug auf Aufgaben und Status der
Grenzbehörden in anderen EU-Mitglied-
staaten und Asylwerberrechte sowie Asyl-
werberschutz6 vorgeschlagen wird.

Der Europäische Rat in Sevilla (21./22.
Juni 2002) hat diese "schrittweise Einfüh-
rung eines koordinierten und integrierten
Schutzes der Außengrenzen" (Sevilla Eu-
ropean Council, DOC/02/13, Nr. 31f) im
Rahmen seiner Beschlussfassungen be-
stätigt7 und u.a. die "Festlegung eines ge-
meinsamen Grundstocks für die Grenz-
schutzausbildung"(Seville European Coun-
cil, Schlussfolgerung Nr. 32) beschlossen.

Österreichisch-schwedisches Projekt
"Common Core Curriculum". Nachdem
Österreich und Schweden einen gemein-
samen Projektvorschlag zur Erarbeitung
eines Lehrplans eingereicht hatten, beauf-
tragte die External Border Practitioners
Common Unit (SCIFA+)8 beide Länder ge-
meinsam mit dieser Aufgabe. Die österrei-
chisch-schwedische Projektgruppe unter
Leitung von Konrad Kogler und Andreas
Hochegger (beide: Landesgendarmerie-
kommando Burgenland) wurde hinsichtlich
des Entwicklungsprozesses vom Institut
für Rechts- und Kriminalsoziologie sowie
dem Ludwig Boltzmann Institut für Kon-
fliktforschung, beide in Wien ansässig, wis-
senschaftlich begleitet. Neben Fragebo-
genaktionen, der Erhebung und Auswer-
tung nationaler Curricula und organisatori-
scher Strukturen der teilnehmenden Staa-
ten wurden study visits durchgeführt. Um
eine größtmögliche Beteiligung und Akzep-
tanz zu erreichen, wurden zudem zwei
study group workshops durchgeführt, an
denen neben 26 Teilnehmer/innen aus den
15 EU-Mitgliedstaaten, den Beitrittskandi-

daten- und Kandidatenländern sowie den
Schengen-Partner-Staaten Norwegen und
Island auch Beobachter der Europäischen
Kommission, der DCAF (Geneva Centre
for the Democratic Control of Armed For-
ces), des UNHCR (United Nations High
Commissioner for Refugees), der CEPOL
(Collège Européen de Police) und der
MEPA (Mitteleuropäische Polizeiakade-
mie) teilnahmen9.

Gemeinsamer Kernlehrplan für Grenz-
polizeien in Europa. "Der CC konstituiert
ein Minimum an Anforderungen auf euro-
päischer Ebene, d.h. dass alle Staaten die
Inhalte implementieren müssen, aber
auch, dass es ihnen freisteht, Inhalte oder
Zeitrahmen entsprechend ihren nationalen
Bedürfnissen anzugleichen." (Dok. 8285/
2/03, 26).

Als Ergebnis der Projektarbeit wurde mit
dem Einverständnis aller am Projekt teil-
nehmenden Staaten ein modulartiger Lehr-
plan vorgelegt, der für drei unterschiedli-
che Ausbildungsebenen verwendet wer-
den kann, die ebenfalls definiert sind. Zu-
sätzlich wurden Vorschläge zur Imple-
mentierung, d.h. zur gesetzlichen Veran-
kerung einerseits und zur praktischen Im-
plementierung andererseits unterbreitet10,

"Common Core Curriculum":
Österreich und Schweden brachten

einen gemeinsamen Projektvorschlag

zur Erarbeitung eines Lehrplans ein.

Die drei Ausbildungsebenen im
Kernlehrplan für EU-Grenzpolizeien. 
(Eigene Grafik – Quelle: Core Curriculum

for Border Guard).
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ebenso möglich wie die Erarbeitung von
Empfehlungen zur Modifizierung weniger
geeigneter Methoden und Instrumente. Die
Aufgabe umfasst demnach die Entwick-
lung der Evaluierungsinstrumente, die Ein-
weisung in deren Nutzung und die Einrich-
tung eines Reporting-Systems zur Samm-
lung und Analyse der national erhobenen
Daten13. Die Daten werden in einem zwei-
teiligen anonymisierten Bericht zusam-
mengeführt, so dass jeder teilnehmende
Staat seine eigenen Ergebnisse in dersel-
ben Form vorliegen hat wie die anonymi-
sierten Gesamtergebnisse; so wird eine
Beurteilung der eigenen Standards im
internationalen Vergleich möglich, ohne
dass es ein offenes "ranking" gibt14. Diese
Form der strukturierten Datenerhebung
ermöglicht auch, Adaptierungsnotwendig-
keiten des Kernlehrplans zu erkennen.

Um die Begleitung der praktischen Im-
plementierung in dieser Form gewährlei-
sten zu können, sollte zentral ein interna-
tionales ExpertInnenteam aus Ausbildung/
Lehre und Praxis gebildet werden, das mit
den teilnehmenden Staaten weitest ge-
hend kooperiert.

Ad-hoc-Centre for Border Guard Trai-
ning. Nachdem der Gesamtbericht der Ar-
beitsgruppe Core Curriculum von der Ex-
ternal Border Practitioners Common Unit
(SCIFA+) angenommen und vom Europäi-
schen Rat in Thessaloniki (20/21.Juni
2003) bestätigt worden war, wurde Öster-
reich beauftragt, einen Organisations- und
Aktionsplan zum praktischen Implementie-
rungsvorschlag vorzunehmen. Dieser Plan
wurde von einer Arbeitsgruppe des BM.I
vorgelegt die Idee des ExpertInnenteams
wurde im Zuge dessen an das im "Plan"
vorgesehene Konzept der Ad-hoc-Zentren
angepasst und im Herbst 2003 von
SCIFA+ angenommen.(Grafiken – rechte Seite)

Organisation. Das Ad-hoc-Centre für
Grenzschutzausbildung besteht demnach
aus zwei Teilen, einer Permanent Support

Praktische Implementierung:
Die Idee war das Schließen 

der Lücke zwischen nationaler

Verantwortung und dem Ziel, auch

tatsächlich einen gemeinsamen

Standard zu erreichen. 

die ebenfalls einstimmig beschlossen wur-
den11.

Gesetzliche Implementierung. Um ein in-
effektives Nebeneinander von Schengen-
Standard und gemeinsamem Grenzlehr-
plan zu vermeiden, wurde eine Aufnahme
des Lehrplans in das Schengen-Manual
als "best practice"-Anhang im Rahmen ei-
ner "Re-Kodifizierung" vorgeschlagen.
Dies hätte eine bindende Verpflichtung für
die EU-Mitgliedstaaten zur Folge. Das Ini-
tiativrecht zur Umsetzung dieses Vor-
schlages obliegt allerdings der EU-Kom-
mission12.

Praktische Implementierung. Nachdem
die Verantwortung für die Umsetzung des
Kernlehrplans im nationalen Bereich nur
bei den teilnehmenden Staaten liegen
konnte, war es notwendig, diese so weit zu
begleiten, dass eine Erreichung der Min-
deststandards einerseits und eines ge-
meinsamen Niveaus im Rahmen der Stan-
dards andererseits gewährleistet sein
würde.

Die Idee war also das Schließen der
Lücke zwischen nationaler Verantwortung
und dem Ziel, auch tatsächlich einen ge-
meinsamen Standard zu erreichen. Dazu
wurden verschiedene Qualitätssicherungs-
maßnahmen vorgeschlagen. Neben der
Begleitung des Implementierungsprozes-
ses durch Bereitstellen von Expertenwis-
sen im Falle praktischer Fragen sowie der
Koordination von Trainingskursen und der
Veranstaltung von Multiplikatoren-Trai-
nings sollte ein System-Monitoring einge-
führt werden. Diese erweiterte Form der
Evaluierung erlaubt die Messung der ein-
geführten Standards in den Ländern und
damit deren Vergleich. Zudem kann
anhand der Daten die Notwendigkeit ver-
gleichender Analysen bestimmter vorher-
gehender Prozesse bestimmt werden; be-
sonders gute und besonders schlechte
Ergebnisse werden somit erklärbar, und
eine Weitergabe als "best practices" wird

Diese erweiterte Form der

Evaluierung erlaubt die Messung 

der eingeführten Standards in den

Ländern und damit deren Vergleich.

Das Ad-hoc-Centre für

Grenzschutzausbildung besteht aus

zwei Teilen, einer Permanent 

Support Unit und einem 

International Advisory Board. 
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Unit und einem International Advisory
Board. In die Permanent Support Unit kön-
nen für die Dauer von mindestens einem
Jahr Experten aus den teilnehmenden
Staaten entsandt werden, um eine direkte
Beteiligung am Arbeitsprozess zu ermögli-
chen; zur Zeit sind Experten aus Deutsch-
land, Finnland, Italien, Österreich, Polen
und Ungarn für das ACT tätig.

In den halbjährlichen Konferenzen des
International Advisory Board, an dem Ent-
scheidungsträger aller EU-Mitgliedstaaten,
Island und Norwegen teilnehmen, wird
über die Arbeitsergebnisse berichtet und
über weitere Arbeitsprozesse beraten und
abgestimmt. Organisatorisch ist das ACT
der Abt. II/5-Sicherheitsakademie im BM.I
zugeordnet, fachlich untersteht es der Ver-
antwortlichkeit und Kontrolle der SCIFA+15.

SCIFA+. SCIFA+, die "Gemeinsame In-
stanz von Praktikern für die Außengren-
zen" ("Common Unit"), wurde ebenfalls
aufgrund des "Plans" (Dok. 10019/02, Nr.
44-50) errichtet und tritt regelmäßig im
Rahmen der SCIFA, des Strategischen
Ausschusses für Einwanderungs-, Grenz-
und Asylfragen, zusammen. Die Aufgabe
dieses Gremiums besteht insbesondere
darin, als "'Kopf' der gemeinsamen Politik
für den Schutz an den Außengrenzen [zu]
fungieren und als 'Dirigent' die operativen
Maßnahmen vor Ort [zu] koordinieren und
[zu] leiten" (COM 2003, 687 final, 3), aber
auch als "Manager und Stratege" (Dok.
10019/02, Nr. 44) zu agieren und die Ko-
operation des Grenzmanagements mit an-
deren Sicherheitsbehörden zu verstärken16.

Aktivitäten. Seit Oktober 2003 wurde am
Aufbau des Zentrums gearbeitet. Die Auf-
nahme der operativen Tätigkeit mit Exper-
ten aus den EU-Mitgliedstaaten und Bei-
trittskandidatenländern erfolgte am 3. No-
vember 2003 im Bildungszentrum der
Sicherheitsexekutive (BZS) in Traiskirchen. 

Im Anschluss an die vorgeschriebene
Erarbeitung von Richtlinien für die Arbeits-

Das offizielle Logo (rechts) und
das Aufbauorganigramm 

des Ad-hoc-Centre of Border
Guard Training (unten)

(Eigene Grafik – Quelle: 

ACT-Guidelines, Dok. 12570/1/03).

act

International Advisory Board

Expert/innen der EU-
Mitgliedstaaten, Norwegen
und Island

EU Council Secretariat

European Commission

CEPOL

International Advisory Board

Stellvertreter/in (Assistent/in)

8 ständige Expertinnen1/2

CEPOL2

Direktor/in

BORDER PRACTITIONERS’ COMMON UNIT (SCIFA+)

ORGANIGRAMM - ACT

2003 / 2004 wurden Experten aus Österreich, Finnland, 
Deutschland, Ungarn, Italien  und Polen entsandt; 

Vakanzen: 2 ständige Expert/innen, 1 Sekretär/in 

1

2

AD-HOC-CENTRE FOR 
BORDER GUARD TRAINING
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Nachfrage nach gemeinsamen Lehrmate-
rialien. In Zusammenarbeit mit Experten
des österreichischen BM.I, der Working
Party on Falsified Documents, der Grenz-
schutzdirektion Koblenz (Deutschland) und
des UK Immigration Service entstand so
ein erstes "Training programme on falsified
documents and harmonization of English
terminology", das bereits am 30. März
2004 an die National Contact Points (NCP)
übergeben werden konnte. Die NCP (nur
bedingt identisch mit den NCP des
"Plans") bilden ein zusätzliches Netz von
Experten in den am Projekt teilnehmenden
Staaten, die zu Workshops eingeladen
werden, um auch für jene Staaten, die bis-
her nicht in der Permanent Support Unit
vertreten sind, eine Möglichkeit der direk-
ten Mitarbeit zu schaffen. Ein weiteres
Trainingsprogramm mit den wichtigsten
Zahlen, Daten und Fakten über die
Grenzbehörden der EU-Mitgliedstaaten ist
in Arbeit. Neben den bereits genannten
Aufgaben Hotline, System-Monitoring und
Fortschreibung des Kernlehrplans entwik-
kelt das ACT in Zusammenarbeit mit den
NCP eine strukturierte Fortbildung für
Grenzpolizisten in den EU-Mitgliedstaaten
mit EU-relevanten Inhalten.

Darüber hinaus soll ein webbasierter
Trainingskatalog für Grenzpolizeien in Eu-
ropa zur Verfügung gestellt werden, in dem
jeder Staat Maßnahmen der berufsbeglei-
tenden Fortbildung veröffentlichen kann,
für die eine bestimmte Anzahl an Teilneh-
merplätzen für Grenzbedienstete anderer
Staaten vorgesehen sind. Diese Maßnah-
me soll nicht zuletzt auch dem Ziel des
Austauschs von Grenzbediensteten zwi-
schen den Staaten dienen, wie es im
"Plan" formuliert ist. Die Kooperation zwi-
schen den Grenzschutzeinrichtungen der
Länder wird zusätzlich auf Basis von Semi-
naren mit internationaler Beteiligung ver-
stärkt und gefördert, die sowohl in Öster-
reich als auch in anderen EU-Mitglied-
staaten organisiert und durchgeführt bzw.
begleitet und gesteuert werden. So bei-

Neben den Aufgaben Hotline, System-

Monitoring und Fortschreibung des

Kernlehrplans entwickelt das ACT in

Zusammenarbeit mit den NCP eine

strukturierte Fortbildung für Grenz-

polizisten in den EU-Mitgliedstaaten

mit EU-relevanten Inhalten.

abläufe im Zentrum wurde an der Mess-
barkeit der Ziele des Kernlehrplans gear-
beitet. Zu diesem Zweck wurden operatio-
nale Grob- und Feinziele entsprechend
den vorgegebenen Lernzielebenen und
Zeitrahmen definiert, die Inhalte näher be-
schrieben und Lehrmaterialien angeführt. 

Aus dieser Arbeit entstand auch die

Die Ad-hoc-Zentren als Netzwerk
(Eigene Grafik)
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spielsweise auch für die "Focal Points", ein
Projekt des Ad-hoc-Zentrums Landgren-
zen in Berlin (CLB). Diese Serviceleistung
ist Teil der Zusammenarbeit mit anderen
Ad-hoc-Zentren,  die ebenfalls einen fes-
ten Bestandteil der Aktivitäten des ACT
darstellt17.

Netzwerk der Ad-hoc-Zentren. Es gibt in
Europa bereits mehrere Ad-hoc-Zentren
für den Grenzschutzbereich, deren Zweck
die Implementierung bestimmter Maßnah-
men des Plans darstellt18. So erstellt das
Zentrum für Risikoanalyse (RAC) Risiko-
analysen, das Zentrum für Landgrenzen
(CLB) organisiert bzw. koordiniert gemein-
same Operationen an den Außengrenzen,
das Centre of Excellence befasst sich mit
Technologie, die zum Zweck des Grenz-
schutzes eingesetzt werden kann19. Eine
enge Zusammenarbeit der Zentren unter-
einander ist vorgesehen20. (Grafik – linke Seite)

Refinanzierungsprogramm ARGO. Der
Managementplan für die EU-Außengren-
zen sieht über zahlreiche Maßnahmen hin-
aus auch die Unterstützung der Staaten
vor, die sich aktiv an der Umsetzung betei-
ligen. Es soll eine "Lastenteilung zwischen
den Mitgliedstaaten und der Union" stattfin-
den (vgl. Dok. 10019/02, Nr. 115.-117.)
Dazu wurde das ARGO-Programm, ein
Finanzierungsprogramm der Europäischen
Kommission für die Verwaltungszusam-
menarbeit in den Bereichen Außengren-
zen, Visa, Asyl und Einwanderung, begrün-
det. Auch das ACT macht von diesem An-
gebot Gebrauch; eine Refinanzierung für
die Kosten der ersten zwölf Monate wurde
bereits zugesagt.

Ausblick. Nach dem offiziellen Start der
praktischen Implementierung des operatio-
nalisierten Kernlehrplans am 15. Juni 2004
wird die tatsächliche Einführung späte-
stens Mitte nächsten Jahres in allen
Staaten abgeschlossen sein. Damit kann
die Evaluierung der Einführung durch die

teilnehmenden Staaten mittels der gemein-
sam zu entwickelnden Instrumente starten.
Im Oktober wird voraussichtlich ein weite-
rer Experte aus Slowenien das ACT ver-
stärken. Auch in Frankreich wird über die
Entsendung eines Experten ins ACT nach-
gedacht. 

Übergreifende Strukturen. Zum 1. Jän-
ner 2005 war auf EU-Ebene die Arbeitsauf-
nahme der europäischen Grenzagentur,
der "European Agency for the Manage-
ment of Operational Co-operation at the
External Borders of the Member States of
the European Union" (Dok. 6921/04) ge-
plant; dieser Termin wird jedoch voraus-
sichtlich nicht gehalten werden können.
Nachdem es hier darum geht, dass es
"einer neuen institutionellen Struktur
bedarf, um die operative Zusammenarbeit
beim Schutz der Außengrenzen zu stärken"
(COM 2003, 687 final, 3) und das ACT nicht
in die Kategorie der operativen Zentren
fällt, ist ein Weiterbestehen denkbar.
Inwieweit die bestehenden Ad-hoc-Zentren
tatsächlich in die Agentur integriert werden,
bleibt allerdings abzuwarten. 

Es gibt in Europa bereits mehrere 

Ad-hoc-Zentren für den

Grenzschutzbereich, deren Zweck 

die Implementierung bestimmter

Maßnahmen des Plans darstellt.

Eine enge Zusammenarbeit 

der Zentren untereinander ist 

vorgesehen.
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Der Managementplan für die 

EU-Außengrenzen sieht über 

zahlreiche Maßnahmen hinaus auch

die Unterstützung der Staaten vor,

die sich aktiv an der Umsetzung 

beteiligen.
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Nach dem offiziellen Start der 

praktischen Implementierung des 

operationalisierten Kernlehrplans am

15. Juni 2004 wird die tatsächliche

Einführung spätestens Mitte 

nächsten Jahres in allen Staaten

abgeschlossen sein.

Im Oktober wird voraussichtlich ein

weiterer Experte aus Slowenien das

ACT verstärken. Auch in Frankreich

wird über die Entsendung eines

Experten ins ACT nachgedacht.
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Zusammenfassung

Der Artikel beschreibt das europäi-
sche Projekt "Ad-hoc-Cen-tre for Bor-
der Guard Training", das zum 3. No-
vember 2003 in Österreich seine Arbeit
aufgenommen hat und dessen Haupt-
aufgabe die praktische Implementie-
rung des Core Curriculum, des Kernl-
ehrplans für Grenzpolizeien in Europa,
darstellt. Aufgaben, Aktivitäten und Or-
ganisationsstruktur des Zentrums, das
organisatorisch der Sicherheitsakade-
mie im Bundesministerium für Inneres
zuzuordnen ist, allerdings unter der
Aufsicht und Kontrolle einer gemeinsa-
men Instanz von Praktikern für die Au-
ßengrenzen (auch "Common Unit" oder
SCIFA+) auf europäischer Ebene arbei-
tet, werden ebenso erläutert wie seine
Entstehung als Folgeprojekt des eben-
falls unter österreichischer Federfüh-
rung entstandenen Kernlehrplans. Ne-
ben der Beschreibung des Vorprojektes
wird auch die Verortung beider Projekte
im Rahmen des Managementplans für
die Außengrenzen der Europäischen
Union, der bereits im Jahr 2002 vom Rat
der Europäischen Union angenommen
wurde, sowie dessen Bedeutung für die
Sicherung der neuen Außengrenzen
aufgezeigt. Soweit sie das ACT betref-
fen, werden darüber hinaus einige wei-
tere Maßnahmen des Plans angeführt,
so z.B. das Netzwerk der Ad-hoc-Zent-
ren für den Grenzdienstbereich, die
SCIFA+ oder das zu diesem Zweck
geschaffene Finanzierungsprogramm
ARGO. Den Abschluss bildet ein Aus-
blick, u.a. auf die zukünftigen Aktivitä-
ten des ACT, aber auch auf die Euro-
päische Grenzdienstagentur.
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